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Vorwort

Liebe Wassersportlerinnen und Wassersportler!

Wassersport ist attraktiv und !ndet immer mehr begeisterte Anhänger. Unser Land hat eine vielfältige 
Gewässerlandschaft. Ein wesentlicher Teil sind unsere Bundeswasserstraßen. Sie werden längst nicht nur 
für die gewerbliche Schifffahrt genutzt, sondern stehen auch der Freizeitschifffahrt zur Verfügung. Auf einer 
Gesamtlänge von 10.000 km bieten sie vielfältige Freizeitgelegenheiten.

Wassersport muss sicher sein, fair und umweltfreundlich. Eine adäquate Bootsausrüstung sowie 
ausreichende Kenntnisse über deren Handhabung, die einschlägigen Verkehrsvorschriften und das 
Fahrtgebiet sollten selbstverständlich sein. Gegenseitige Rücksichtnahme ist unverzichtbar. Auch auf  
dem Wasser muss sich jeder so verhalten, dass andere nicht geschädigt, gefährdet oder belästigt werden.

Diese Broschüre soll Ihnen helfen, sich mit den geltenden Regeln vertraut zu machen. Sie enthält wichtige 
Tipps für eine sinnvolle Sicherheitsausrüstung. Und sie gibt Hinweise für den Schutz der P"anzen- und 
Tierwelt in und an unseren Gewässern.

Wir wünschen allen viele schöne und unbeschwerte Stunden an und auf unseren Wasserstraßen, allzeit 
gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel!

Bundesministerium für Digitales und Verkehr
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digen – es besteht Meldep"icht! Ist die durch die Grundbe-
rührung entstandene Situation kritisch, sollten Sie einen 
Hilferuf absetzen und alles für das Verlassen des Bootes 
vorbereiten – bleiben Sie aber solange wie möglich an Bord!

Wenn Sie kentern

Segelfahrzeuge kentern meist nach Lee. Die Hauptursa-
chen dafür sind ungeschicktes Halsen, zu starkes Anluven 
in einer Bö auf einem Kurs hoch am Wind und zu schnel-
les, hartes Anluven in Böen beim Segeln mit raumem Wind. 
Kentern nach Luv kann vorkommen, wenn bei weit in Luv 
sitzender Besatzung die Großschot zu plötzlich und zu weit 
aufge!ert wird oder wenn auf einem Raumschot-Kurs eine 
See schräg von achtern unter dem Boot durchläuft und 
dabei der Bug angehoben wird und das Heck ins folgende 
Wellental sackt.

Nach dem Kentern sollte man grundsätzlich am Boot  
bleiben und versuchen, auf sich aufmerksam zu machen.

Vor jeder Tour abmelden

Auch für die Skipper, die bloß einen Tag oder ein paar 
Stunden an der Küste entlangschippern wollen, sollte es 
selbstverständlich sein, sich bei der Familie, Freunden oder 
beim Hafenmeister abzumelden und zu sagen, wann man 
zurückkommen will. Die Mannschaften von Yachten soll-
ten Verwandten oder Freunden ihren möglichst genauen 
Reiseplan mit dem voraussichtlichen Rückkehrdatum an-
geben. Sofern Sie ein Mobiltelefon haben, kann diese Funk-

tion auch die App SafeTrx der Seenotretter übernehmen. 
Nur so ist es möglich, dass Suchaktionen von Verwandten 
oder Freunden ausgelöst werden – etwa weil längere Zeit 
kein Lebenszeichen kam oder weil über dem fraglichen 
Seeraum ein Sturmtief gezogen ist. Schon so mancher 
Skipper ist auf diese Weise aus einer gefährlichen Notlage 
gerettet worden.

Vergessen Sie auch nicht, dass es zur Guten Seemannschaft 
gehört, sich vom Hafen aus zu Hause zu melden. Vor allem 
dann, wenn in Ihrem Gebiet schlechtes Wetter war und für 
Freunde und Familie Anlass zur Sorge bestand.

Signale im Seenotfall

Jeder kann in Seenot geraten – und was dann? Ein altes 
englisches Sprichwort sagt: „Verlasse nie das Schiff, bevor  
es dich verlässt.“ Trotzdem sollte man sich auch darauf  
vorbereiten.

Regeln, die für jeden Seenotfall gelten, gibt es nicht, da kein 
Seenotfall dem anderen gleicht. Das Schicksal der Besat-
zung hängt entscheidend vom Können und der Beson-
nenheit des Schiffsführers und der Besatzung ab. Auf alle 
Fälle: Ruhe bewahren, nicht überstürzt oder unüberlegt 
handeln!

Dem Schif$rüchigen drohen Ertrinken, Unterkühlung, 
Durst, Erschöpfung, Hunger, Schädigung durch Sonnen-
licht, Schädigung durch ausgelaufenes Mineralöl und See-
krankheit. Im Seenotfall sollten Sie unbedingt folgende 
Punkte beachten:

Seenotrettungskreuzer „Hans Hackmack”
60 Rettungseinheiten der DGzRS sind rund um die Uhr und bei jedem 
Wetter einsatzbereit.

Seenotrettungsboot „Horst Heiner Kneten”
Übung: Rettung eines Schiffbrüchigen durch die Bergungspforte 
eines Seenotrettungsbootes.
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Rettungsgeräte

Rettungsnetz Rettungstrage

Vorbereitung für die  
offene Rettungsschlinge

Einstieg Anlegen der  
Rettungsschlinge

Aufwinsch-Haltung Einstieg bei geschlossener  
Rettungsschlinge

Anlagen der offenen und geschlossenen Rettungsschlinge

Rettungsschlinge
Rettungschlinge nicht vom Windenseil 
abhaken

Windenseil
 - nicht am Schiff festmachen
 - nicht unter Deck ziehen
 - nicht um die Hand wickeln
 - muss stets frei von Hindernissen gehalten 
werden.

Doppel-Winsch-Verfahren

Die abgebildeten Rettungsmöglichkeiten 
können auch mit dem Doppel-Winsch-
Verfahren durchgeführt werden, wenn 
der Verletzte nicht in der Lage ist, sich 
selbst zu helfen. Dazu wird ein Besat-
zungsmitglied des Hubschraubers  
gleichzeitig mit dem Rettungsgerät  
abgewinscht.

Offene  
Rettungsschlinge

Geschlossene  
Rettungsschlinge
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Notsignale auf Seeschifffahrtsstraßen und auf Hoher See

Notsignale auf Binnenschifffahrtsstraßen

* Der Erwerb und die Nutzung pyrotechnischer Signalmittel erfordert einen Sachkundenachweis nach den waffenrechtlichen Bestim-
mungen oder einen Fachkundenachweis nach dem Sprengstoffrecht. Informieren Sie sich bei der zuständigen Waffenbehörde, beim 
DMYV oder beim DSV.

** DSC ist Bestandteil des GMDSS. Zur Teilnahme sind DSC-fähige UKW-, Grenzwellen- oder Kurz wellenanlagen erforderlich sowie ein von 
der  zustän digen Behörde ausgestelltes oder anerkanntes GMDSS-Seefunkzeugnis.

Notsignale

ÐÐÐ... ...

Knallsignale in Zwischenräumen  
von ungefähr einer Minute

Dauerton eines  
Nebelschallsignalgerätes

Orangefarbenes  
Rauchsignal*

SOS durch Licht- oder  
Schallsignale

MAYDAY durch  
Sprechfunk

Notzeichen NC des  
Internationalen Signalbuches

Ball über einer  
viereckigen Flagge

Ball unter einer  
viereckigen Flagge

Flammensignal  
auf dem Fahrzeug

Leuchtrakete mit  
einem roten Stern* Rote Handfackel*

Rote Fallschirm- 
Leuchtrakete*

Signale einer  
Seenotfunkbake

Langsames und wiederholtes  
Heben und Senken der beiden  
ausgestreckten Arme Seewasserfärber

DSC (Digital Selective  
Calling = Digitaler  
Selektivruf)**

Schwenken einer roten Flagge oder 
eines anderen Gegenstandes im Kreis

Schwenken eines  
Lichts im Kreis

Wiederholt lange  
Töne

Glockenzeichen  
(§ 4.04 BinSchStrO)



7�#Sicherheit auf dem Wasser

Wenn Feuer: Farbe grün/rot
Kennung:

Fl (2+1)/Blz. (2+1)

Schifffahrtszeichen

Sperrgebiet (militärisch oder zivil)

Steuerbordseite von See kommend
Feuer (wenn vorhanden): Farbe grün

Backbordseite von See kommend
Feuer (wenn vorhanden): Farbe rot

Wenn Feuer: Farbe gelb
Kennung:

Fl/Blz.

Oc (2)/Ubr. (2)

Oc (3)/Ubr. (3)

( )
( )( )

( )

ZeichenerklärungAbzweigende oder einmündende Fahrwasser

Sperrgebiet, besondere Gebiete und Stellen, Badebetrieb, Geschwindigkeitsbeschränkung

Die Ziffern in Klammern hinter den Abkürzungen bezeichnen Gruppen,  
zwischen denen Unterbrechungen liegen. Beispiel: 

Q(6) + LFl/Fkl. (6) + Blk. / Gruppe von 6 Funkeln und 1 Blink

Wegen Badebetrieb für Maschinenfahrzeuge und Wassermotorräder gesperrt

Geschwindigkeitsbeschrän-
kung 8km/h innerhalb 
500-m-Zone vor Stellen mit 
erkennbarem Badebetrieb

Besondere Gebiete und Stellen, z.B. Reede

Fl/Blz.

Fl (2)/Blz. (2)

Oc (2)/Ubr. (2)

Oc (3)/Ubr. (3)

Q/Fkl.

IQ/Fkl. unt.

Iso/Glt.

( ) ( ) ( ) ( )

Steuerbordseite Backbordseite
des durchgehenden Fahrwassers  

und
Backbordseite Steuerbordseite

des abzweigenden oder einmündenden  
Fahrwassers

Seeschifffahrtsstraßen

Seitenbezeichnung des Fahrwassers

Unterbrochenes Feuer (Oc/Ubr.)
Oc/Ubr.

Gleichtaktfeuer (Iso/Glt.)
Iso/Glt.

Blitzfeuer (Fl/Blz.)
Fl/Blz.

Funkelfeuer (Q/Fkl.)
Q/Fkl.

Schnelles Funkelfeuer (VQ/SFkl.)
VQ/SFkl.

Blinkfeuer (LFl/Blk.)
LFl/Blk. 
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See- und Binnenschifffahrtsstraßen

Wenn Feuer: Farbe weiß
Kennung:

Fl (2)/Blz. (2)

( )

( )

Zufahrten zu Fahrwassern  
und Mitte von Schifffahrtswegen

An allen Seiten passierbar

Wenn Feuer: Farbe weiß
Kennung:

Iso/Glt. Oc/Ubr.

Rechte Seite (stromab)

Linke Seite (stromab) Fahrrinnenspaltung

Einzelgefahrenstellen

Kardinalzeichen

Kardinale Zeichen zeigen die Passierseite des Bezugsobjektes in Kompassrichtung an

Bezeichnung der Fahrrinne

Binnenschifffahrtsstraßen

SOSW

NW

Toppzeichen: 
Spitzen voneinander

Toppzeichen: 
Spitzen zueinander

O

S

N

NO

Gefahrenstelle 
(Untiefe, Wrack, 
sonstige Schiff-

fahrts hindernisse)

Toppzeichen: 
Spitzen unten

Toppzeichen: 
Spitzen oben

 Kennung:
SFkl.

Fkl.
oder

oder

 Kennung:
SFkl. (6)+Blk.

Fkl. (6)+Blk.
oder

oder

 Kennung:
SFkl. (3)

Fkl. (3)
oder

oder

 Kennung:
SFkl. (9)

Fkl. (9)
oder

oder
W



7�%Sicherheit auf dem Wasser

Linke Seite (stromab) Rechte Seite (stromab) Spaltung

See- und Binnenschifffahrtsstraßen

Wichtige Verbotszeichen

Fahrverbot für 
Fahrzeuge, die 
weder mit Ma-
schinenantrieb 
noch unter 
Segel fahren

Verbot  
des Wasser-
skilaufens

(Tafel)  
Durchfahrt verboten 
(Binnen), Sperrung einer 
Teilstrecke (See)

Liegeverbot

Fahrverbot  
für Fahrzeuge 
mit Maschinen-
antrieb (Binnen)

Fahrverbot für 
Sportfahrzeuge 
(Binnen)

Fahrverbot für 
Segelfahrzeuge 
(Binnen)

Verbot des 
Segelsurfens 
(Binnen)

Verbot des  
Wassermotor-
radfahrens

Wendeverbot 
(Binnen)

Festmache-
verbot

Wellenschlag oder 
Sogwirkung vermeiden  
(Rechts: nur Binnen)

Geschwindigkeits beschränkung 
wegen Gefährdung durch Sog und 
Wellenschlag (See)

Überholverbot  
allgemein

oder 

oder oder 

(Rote Lichter)  
Durchfahrt verboten

Nur für Klein-
fahrzeuge 
ohne Antriebs-
maschine 
befahrbar

Verbot des 
Begegnens und 
Überholverbot

Verbot, außerhalb der an-
gezeigten Begren zung zu  
fahren (gilt auf Seeschiff-
fahrtsstraßen nicht für 
kleine Fahrzeuge)

(Rote Flagge)

Ankerverbot

Bezeichnung der Wasserstraße Bezeichnung von Hindernissen

Binnenschifffahrtsstraßen

Linke Seite (stromab) Rechte Seite (stromab)

oder 



Verp"ichtung, das Funkgerät auf  
dem auf dem Zeichen angegebenen Kanal 
in Betrieb zu nehmen (Binnen)

Empfehlungs- und Hinweiszeichen

Empfehlung in 
Pfeilrichtung zu 
fahren (Binnen)

Erlaubnis  
zum Durch fahren 
(Binnen)

 Fahrerlaubnis für 
Wasser-
motorräder

Kitesurfstrecke 
(Binnen)

Nicht frei fahrende 
Fähre

Frei fahrende Fähre Fernsprechstelle Nautischer  
Informationsfunk 
(Binnen)

Nautischer  
Informationsfunk 
(Binnen)

Hinweis auf Wehr 
(Binnen)

Fahrerlaubnis  
für Fahrzeuge,  
die weder mit  
Maschinenantrieb  
noch unter Segel  
fahren (Binnen)

Anhalten Pfeilrichtung ein-
schlagen

Geschwindigkeits-
beschränkung  
(in km/h)

Schallsignal  
geben

Gebot, beson-
dere Vorsicht 
walten zu lassen

Fahrerlaubnis  
für Fahrzeuge mit 
Maschinenantrieb 
(Binnen)

Fahrerlaubnis für 
Segelfahrzeuge 
(Binnen)

Fahrerlaubnis 
für Sportfahrzeuge 
(Binnen)

Stillliegen er-
laubt (Binnen)

Festmachen er-
laubt (Binnen)

Ende eines  
Ge- oder Verbots

Wasserskistrecke 
(bei See: im  
Fahrwasser)

Einschränkungen

Fahrwassereinengung, Abstand in Metern, in dem sich 
Fahrzeuge vom Tafelzeichen entfernt halten sollen

Durchfahrtshöhe 
begrenzt (Binnen)

Fahrwassertiefe  
begrenzt (Binnen)

Beschränkung auf zusätzlicher Tafel 
angegeben

Erlaubnis zum Se-
gelsurfen (bei See: 
im Fahrwasser)

Durchfahrverbot außerhalb des von den Tafeln begrenzten Raumes 
(gilt auf Seeschifffahrtsstraßen nicht für kleine Fahrzeuge)

In beiden Richtungen befahrbarIn einer Richtung befahrbar (Gegen-
richtung gesperrt)

Ankern erlaubt 
(Binnen)

See- und Binnenschifffahrtsstraßen

Wichtige Gebotszeichen

7�& Sicherheit auf dem Wasser
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Sichtzeichen der Fahrzeuge auf den Seeschifffahrtsstraßen

Sichtzeichen
Bezeichnung der Fahrzeuge

Maschinenfahrzeuge in Fahrt; Links: unter 50 m Länge; 
Rechts: über 50m Länge

Schleppverbände in Fahrt; Links: bis 200m Schlepplänge (Schlepper nicht über 50m 
Länge); Mitte: mit längsseits geschleppten Anhängen; Rechts: über 200m Länge,  
mit außergewöhnlichem Schwimmkörper (schleppendes Fahrzeug über 50m lang)

Schubverbände in Fahrt; Links: starr verbunden;  
Rechts: nicht starr verbunden, schiebendes Fahrzeug 
über 50m lang

Trawler (Grundschleppnetz!sche r); Rechts: über 50m 
Länge bei Fahrt durchs Wasser

Treibnetz!scher  mit mehr als 150 m ins Wasser rei-
chendem, ausgebrachtem Fanggerät; Rechts: ohne Fahrt 
durchs Wasser

Manovrierunfähiges Fahrzeug über 12 m Länge  
– keine Fahrt durchs Wasser –

Manövrierbehindertes Fahrzeug mit Fahrt durchs  
Wasser über 50 m Länge

Manövrierbehindertes Fahrzeug bei Bagger- oder 
 Unterwasserarbeiten; Passierseite: 2 grüne Lichter bzw. 
2 schwarze Rhomben

 Tiefgangbehinderte Fahrzeuge Fahrzeuge vor Anker unter 50 m Länge

Fahrzeuge auf Grund; Rechts: über 50 m Länge;  
Links: über 12 m Länge

Maschinenfahrzeuge in Fahrt unter 20m Länge
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Sichtzeichen der Fahrzeuge auf den Seeschifffahrtsstraßen

Fahrzeuge unter Ruder in Fahrt

Maschinenfahrzeuge in Fahrt unter 12 m Länge

Maschinenfahrzeuge in Fahrt unter 7m Länge, 7kn Höchstgeschwindigkeit

Segelfahrzeuge in Fahrt unter 20m Länge Segelfahrzeuge in Fahrt 
unter 7m Länge

Segelfahrzeuge in Fahrt  
mit Maschinenkraft fahrend

Fahrzeuge des öffentlichen Dienstes bei Erfüllung  
polizeilicher Aufgaben, wenn der Verkehr gefährdet wird

Zollfahrzeug

Fähren in Fahrt; Links: nicht freifahrend; Rechts: frei-
fahrend auf Nord-Ostsee-Kanal (NOK) und Trave

Fahrzeuge mit bestimmten gefährlichen Gütern;  
Rechts: über 50 m Länge

Die vollständige Beschreibung der Sichtzeichen ergibt sich aus den KVR, der SeeSchStrO und der Schiffsordnung  
Emsmündung.

Segelfahrzeuge in Fahrt unabhängig von ihrer Länge
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Bezeichnung der Fahrzeuge auf den Binnenschifffahrtsstraßen

Schubverband Schubverband Gekuppelte Fahrzeuge

Geschlepptes oder 
 gekuppeltes Fahrzeug

Nicht mit Maschine 
oder Segel fahrend

Mit Maschine und Segel 
fahrend

Fahrzeug, das einen  
Vorrang hat

Nachtbezeichnung für Fahrzeuge mit Maschinen-
antrieb bis 110 m

Unter Segel fahrendes Kleinfahrzeug

Manövrierunfähiges  
Fahrzeug

Manövrierunfähiges  
Fahrzeug

Fahrzeuge bei Beförderung bestimmter gefährlicher 
Güter (zusätzliche Bezeichnung) – je nach Gefahrgut 1, 
2 oder 3 blaue Kegel bzw. Lichter

Schwimmende Geräte bei der Arbeit Fahrzeuge der Überwachungsbehörden Nachtbezeichnung  
frei fahrender Fähren  
in Fahrt

Fahrzeuge, Schwimmkörper und schwimmende  
Anlagen, die gegen Wellenschlag zu schützen sind

Fischereifahrzeuge mit Netzen oder Auslegern

Die vollständige Bezeichnung der Fahrzeuge ergibt sich aus den auf Seite 37 genannten Verkehrsvorschriften.

Kleinfahrzeuge mit Maschinenantrieb

112°30‘

112°30‘

225°135°
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Wichtige Signale für das Durchfahren 
von Brücken/Sperrwerken/Schleusen 
auf Binnen- und Seeschifffahrtsstraßen

Durchfahren/Einfahren verboten, Brücke/Sperrwerk/
Schleuse ist geschlossen

Freigabe von Brücke/Sperrwerk/Schleuse  
wird vorbereitet

Brücke/Sperrwerk/Schleuse kann von Fahr zeugen 
durchfahren werden, für die die Durchfahrtshöhe mit 
Sicherheit ausreicht; ein eventueller Gegen verkehr hat 
aber Vorfahrt

Brücke/Sperrwerk/Schleuse ist geöffnet; sie kann 
durchfahren bzw. es kann eingefahren werden,  
jedoch unter Beachtung der Vorfahrtregeln für  
Engstellen

Hubbrücke steht in der ersten Hubstufe und kann von 
Fahrzeugen, für die die Durchfahrtshöhe aus reicht, 
durchfahren werden

Durchfahren/Einfahren. Brücke/Sperrwerk/Schleuse ist 
geöffnet; Gegenverkehr ist gesperrt

Die Anlage ist für die Schifffahrt gesperrt

Einfahren in die Zufahrten, Schleusenvorhäfen und 
Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals für Sportfahr-
zeuge frei

Aus der Schleuse ausfahren

Ausfahren aus der Schleuse ist verboten

Klein- und Sportfahrzeuge:
Rotes Gleichtaktlicht (Wiederholungsfrequenz 12 s)  
Einfahrt für Klein- und Sportfahrzeuge verboten

Klein- und Sportfahrzeuge:
Grünes Gleichtaktlicht (Wiederholungsfrequenz 12 s) 
Einfahrt für Klein- und Sportfahrzeuge erlaubt

Brücke/Sperrwerk/Schleuse ist geöffnet;  
seewärts fahrende Fahrzeuge durchfahren

Brücke/Sperrwerk/Schleuse ist geöffnet;  
binnenwärts fahrende Fahrzeuge durchfahren

Durchfahren/Einfahren verboten; Brücke/Sperrwerk/
Schleuse kann vorüber gehend nicht geöffnet werden

Schallsignal von Fahrzeugen:  
„Brücke/Sperrwerk/Schleuse öffnen“  
(gilt nicht für Hubbrücken)

Wichtige Schallsignale der Fahrzeuge

Binnenschifffahrt

1 langer Ton: „Achtung“

1 kurzer Ton: „Ich richte meinen Kurs nach 
 Steuerbord“

2 kurze Töne: „Ich richte meinen Kurs nach 
 Backbord“

3 kurze Töne: „Meine Maschine geht rückwärts“

4 kurze Töne: „Ich bin manövrierunfähig“

Folge sehr kurzer (mehr als 5) Töne: „Gefahr eines 
Zusammenstoßes“

Wiederholte lange Töne oder Gruppe von Glocken-
schlägen: „Notsignal“

„ Bleib-weg-Signal“

1 kurzer, 1 langer Ton, mindestens 15 Minuten in 
Folge: „Gefahr durch freiwerdende Güter – Brand- 
u. Explosionsgefahr – Abstand halten

Die Schallzeichen der Großschifffahrt für das 
Überholen und das Wenden über Backbord- oder 
Steuerbordbug sind für die Sportbootführer von 
großer Wichtigkeit:

2 lange, 1 kurzer Ton: „Ich beabsichtige, Sie an 
 ihrer Steuerbordseite zu überholen“

2 lange, 2 kurze Töne: „Ich beabsichtige, Sie an 
 ihrer Backbordseite zu überholen“

1 kurzer Ton des Vorausfahrenden: „Das Überholen 
ist nicht an der gewünschten Steuerbordseite, aber 
an Backbord möglich“ 

2 kurze Töne des Vorausfahrenden: „Das Überho-
len ist nicht an der gewünschten Backbordseite, 
aber an Steuerbord möglich“

2 kurze Töne des Überholenden als Antwort auf 
das Signal des Vorausfahrenden, dass das Über-
holen nur an Backbord möglich ist: „Ich überhole 
an Backbord“

1 kurzer Ton des Überholenden als Antwort auf 
das Signal des Vorausfahrenden, dass das Überho-
len nur an Steuerbord möglich ist: „Ich überhole 
an Steuerbord“

1 langer, 1 kurzer Ton: „Ich wende über Steuer-
bord“

1 langer, 2 kurze Töne: „Ich wende über Backbord“

Wichtige Signale

Klein- und 
Sportfahrzeuge

Klein- und 
Sportfahrzeuge

–  –  "  "  –

–  – 
"  "  "  "  

–  –  "  –

–
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Seeschifffahrt

Achtung

Gefahr- und Warnsignal

Kursänderungssignale

„Ich ändere meinen Kurs nach Steuerbord“

„Ich ändere meinen Kurs nach Backbord“

„Meine Maschine arbeitet rückwärts“

Aufforderungssignale

Bitte Ausweichp"icht nachkommen

Aufforderung zum Anhalten

Signale bei verminderter Sicht

1) Maschinenfahrzeug in Fahrt, Fahrt durchs Wasser

1)  Maschinenfahrzeug in Fahrt, keine Fahrt durchs 
Wasser

1 )— Manövrierunfähige Fahrzeuge
— Tiefgangbehinderte Fahrzeuge
— Schleppende oder schiebende Fahrzeuge
— Segelfahrzeuge in Fahrt
—  Manövrierbehinderte Fahrzeuge in Fahrt oder  

vor Anker
— Fischende Fahrzeuge in Fahrt oder vor Anker

1) Letztes bemanntes Fahrzeug eines Schleppzuges

5 Sek. 2) Ankerlieger unter 100 m Länge

5 Sek. 2) Ankerlieger über 100 m Länge

Warnsignal eines Ankerliegers

Überholsignale

Ich beabsichtige, Sie an Ihrer Steuerbordseite zu 
 überholen

Ebenso die Zeichen bei der Einfahrt in und der 
Ausfahrt aus Häfen und Nebenwasserstraßen:

3 lange, 1 kurzer Ton: „Ich will meinen Kurs nach 
Steuerbord richten“

3 lange, 2 kurze Töne: „Ich will meinen Kurs nach 
Backbord richten“

3 lange Töne: „Ich will überqueren“

Ich beabsichtige, Sie an Ihrer Backbordseite zu 
überholen

Zustimmung des zu überholenden Fahrzeuges zum 
Überholen

„Bleib-weg-Signal“

Folge eines kurzen und eines langen Tons 3) „Gefahr 
durch freiwerdende Güter – Brand- und  Explosions-
gefahr – Abstand halten“

1 ) mindestens alle 2 Minuten
2) mindestens jede Minute
3) in jeder Minute mindestens 5x hintereinander 

mit jeweils 2 Sekunden Zwischenpause, so lange 
wie erforderlich

–
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"  "
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Abkürzungen 
T = Telefon 
F = Telefax 
E = E-Mail 
I = Internet

Generaldirektion
Wasserstraßen und Schifffahrt
E gdws@wsv.bund.de
I www.wsv.de

Am Propsthof 51
53121 Bonn
T 0228 7090-0

Elektronischer Wasserstraßen-
Informationsservice – ELWIS

E info@elwis.de
I www.elwis.de

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt 
Donau MDK

E wsa-donau-mdk@wsv.bund.de
I www.wsa-donau-mdk.wsv.de

Marientorgraben 1
90402 Nürnberg
T 0911 2000-0

Erlanger Straße 1
93059 Regensburg
T 0941 8109-0

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt 
Elbe

E wsa-elbe@wsv.bund.de
I www.wsa-elbe.wsv.de

Moritzburger Straße 3
01127 Dresden
T 0351 8432-50

Dornhorster Weg 52
21481 Lauenburg
T 04153 558-0

Fürstenwallstraße 19/20
39104 Magdeburg
T 0391 530-0

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt
Elbe-Nordsee

E wsa-elbe-nordsee@wsv.bund.de
I www.wsa-elbe-nordsee.wsv.de

Am Alten Hafen 2
27472 Cuxhaven
T 04721 567-0

Moorweidenstraße 14
20148 Hamburg
T 040 44110-0

Am Hafen 40
25832 Tönning
T 04861 615-0

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt 
Ems-Nordsee

E wsa-ems-nordsee@wsv.bund.de
I www.wsa-ems-nordsee.wsv.de

Am Eisenbahndock 3
26725 Emden
T 04921 802-0

Herzog-Arenberg-Straße 66
49716 Meppen
T 05931 848-111

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt 
Main

E wsa-main@wsv.bund.de
I www.wsa-main.wsv.de

Obernauer Straße 6
63739 Aschaffenburg
T 06021 385-0

Mainberger Straße 8
97422 Schweinfurt
T 09721 206-0

Wichtige Adressen im Geschäftsbereich 
des BMDV für Sportbootfahrer 

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt
Mittellandkanal/Elbe-Seitenkanal

E wsa-mlk-esk@wsv.bund.de
I www.wsa-mlk-esk.wsv.de

Ludwig-Winter-Straße 5
38120 Braunschweig
T 0531 86603-0

Am Hohen Ufer 1 – 3
32425 Minden
T 0571 6458-0

Greyerstraße 12
29525 Uelzen
T 0581 9079-0

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt
Mosel-Saar-Lahn

E wsa-mosel-saar-lahn@wsv.bund.de
I www.wsa-mosel-saar-lahn.wsv.de

Schartwiesenweg 4
56070 Koblenz
T 0261 9819-0

Bismarckstraße 133
66121 Saarbrücken
T 0681 6002-0

Pacelliufer 16
54290 Trier
T 0651 3609-0

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt 
Neckar

E wsa-neckar@wsv.bund.de
I www.wsa-neckar.wsv.de

Vangerowstraße 12
69115 Heidelberg
T 06221 507-0

Heilbronner Straße 190
70191 Stuttgart
T 0711 25552-0

Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
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Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt 
Nord-Ostsee-Kanal

E wsa-nok@wsv.bund.de
I www.wsa-nok.wsv.de

Alte Zentrale 4
25541 Brunsbüttel
T 04852 885-0

Schleuseninsel 2
24159 Kiel
T 0431 3603-0

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt 
Oberrhein

E wsa-oberrhein@wsv.bund.de
I www.wsa-oberrhein.wsv.de

Stefan-Meier-Straße 4-6
79104 Freiburg
T 0761 2718-0

C 8,3
68159 Mannheim
T 0621 1505-0

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt 
Oder-Havel

E wsa-oder-havel@wsv.bund.de
I www.wsa-oder-havel.wsv.de

Schneidemühlenweg 21
16225 Eberswalde
T 03334 276-0

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt 
Ostsee

E wsa-ostsee@wsv.bund.de
I www.wsa-ostsee.wsv.de

Moltkeplatz 17
23566 Lübeck
T 0451 6208-0

Wamper Weg 5
18439 Stralsund
T 03831 249-0

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt 
Rhein

E wsa-rhein@wsv.bund.de
I www.wsa-rhein.wsv.de

Vorstadt 74-76
55411 Bingen
T 06721 306-0

Königstraße 84
47198 Duisburg
T 02066 418-111

An der Münze 8
50668 Köln
T 0221 97350-0

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt 
Spree-Havel

E wsa-spree-havel@wsv.bund.de
I www.wsa-spree-havel.wsv.de

Mehringdamm 129
10965 Berlin
T 030 69532-0

Brielower Landstraße 1
14772 Brandenburg an der Havel
T 03381 266-0

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt 
Weser

E wsa-weser@wsv.bund.de
I www.wsa-weser.wsv.de

Kasseler Straße 5
34346 Hann. Münden
T 05541 952-0

Hohe Leuchte 30
27283 Verden
T 04231 898-0

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt
Weser-Jade-Nordsee

E wsa-weser-jade-nordsee@wsv.bund.de
I www.wsa-weser-jade-nordsee.wsv.de

Franziuseck 5
28199 Bremen
T 0421 5378-0

Am Alten Vorhafen 1
27568 Bremerhaven
T 0471 4835-0

Mozartstraße 32
26382 Wilhelmshaven
T 04421 186-0

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt
Westdeutsche Kanäle

E wsa-westdeutsche-kanaele@wsv.bund.de
I www.wsa-westdeutsche-kanaele.wsv.de

Emmericher Straße 201
47138 Duisburg
T 0203 4504-0

Münsterstraße 77
48431 Rheine
T 05971 916-0
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Seeämter Kiel, Hamburg, Rostock, 
Emden, Bremerhaven
Kiellinie 247
24106 Kiel
T 0431 3394-5300
F 0431 3394-5399
E seeamt-kiel@wsv.bund.de

Dezernat Technische Schiffssicherheit 
bei der GDWS Mainz
Bruckner Straße 2
55127 Mainz
T 06131 979-111
F 06131 979-157
E zsuk@wsv.bund.de

Amt für Binnen-Verkehrstechnik
Schartwiesenweg 4
56070 Koblenz
T 0261 9819-0
F 0261 9819-2155
E abvt@wsv.bund.de
I www.abvt.wsv.de

Fach- und Sonderstellen der WSV

Bundesministerium für Digitales
und Verkehr 
Invalidenstraße 44 
10115 Berlin
T 030 18-300-0
F 030 18-300-1942
E poststelle@bmdv.bund.de 
I www.bmdv.bund.de

Bundesamt für Seeschifffahrt 
und Hydrographie
Dienstort Hamburg 
Bernhard-Nocht-Straße 78
20359 Hamburg 
T 040 3190-0
F 040 3190-5000
E posteingang@bsh.de
I www.bsh.de

Dienstort Rostock
Neptunallee 5 
18057 Rostock 
T 0381 4563-5
F 0381 4563-948
E posteingang@bsh.de
I www.bsh.de

Weitere Adressen der Bundesverwaltung

Bundesanstalt für 
Gewässerkunde
Am Mainzer Tor 1
56068 Koblenz
T 0261 1306-0
F 0261 1306-5302
E posteingang@bafg.de
I www.bafg.de

Bundesanstalt für 
Wasserbau
Kußmaulstraße 17
76187 Karlsruhe
T 0721 9726-0
F 0721 9726-4540
E info@baw.de
I www.baw.de

Dienststelle Hamburg
Wedeler Landstraße 157 
22559 Hamburg
T 040 81908-0
F 040 81908-373
E info.hamburg@baw.de
I www.baw.de

Bundesstelle für 
Seeunfalluntersuchung
Bernhard-Nocht-Straße 78 
20359 Hamburg
T 040 3190-8300
F 040 3190-8340
E posteingang-bsu@bsh.de
I www.bsu-bund.de

Deutscher Wetterdienst 
Referat Seeschifffahrts-
beratung
Bernhard-Nocht-Straße 76
20359 Hamburg
T 069 8062-6201
F 069 8062-6193
E seeschifffahrt@dwd.de
I www.dwd.de/seeschifffahrt
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ADAC e.V.
Wassertouristik & Sportschifffahrt
Hansastraße 19
80686 München
T 089 7676-6699
E bootsschein@adac.de 
I www.skipper.adac.de

Deutsche Gesellschaft zur Rettung
Schiffbrüchiger (DGzRS)
Rettungsleitstelle See/MRCC 
Bremen
Werderstraße 2
28199 Bremen
T 0421 536870
F 0421 5368714 
E info@seenotretter.de (nicht zur Alarmierung!) 
I www.seenotretter.de

Deutscher Kanu-Verband e.V.
Bertaallee 8
47055 Duisburg
T 0203 99759-0
F 0203 99759-60
E service@kanu.de 
I www.kanu.de

Deutsche Lebens-Rettungs-
Gesellschaft e.V. (DLRG) 
Präsidium
Im Niedernfeld 1 - 3 
31542 Bad Nenndorf
T 05723 955-0
F 05723 955 – 509
E bgf@bgst.dlrg.de 
I www.dlrg.de

Deutscher Motoryachtverband e.V.
Geschäftsstelle
Vinckeufer 12 – 14
47119 Duisburg
T 0203 809580
F 0203 8095858
E info@dmyv.de 
I www.dmyv.de

Deutsches Rotes Kreuz e.V. 
Generalsekretariat Wasserwacht 
Carstennstraße 58 
12205 Berlin
T 030 85404-164
F 030 85404-483
E drk@drk.de 
I www.drk.de

Deutscher Ruderverband e.V.
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10 
30169 Hannover 
T 0511 98094-0 
F 0511 98094-25
E info@rudern.de 
I www.rudern.de

Deutscher Segler-Verband e.V. 
Gründgensstraße 18 
22309 Hamburg 
T 040 632009-0
F 040 632009-28
E info@dsv.org
I www.dsv.org

Zentrale Verwaltungsstelle nach der 
Sportseeschifferscheinverordnung 
im Deutschen Segler- Verband e.V. 
Gründgensstraße 18
22309 Hamburg
T 040 632009-0
F 040 632009-13
E info@dsv.org 
I www.dsv.org

Deutsche Traditions-Motorboot-
Vereinigung e.V.
1. Vorsitzender – Geschäftsstelle
Am Hafen 59
26826 Weener
T 0177 6326933
E hilmar.bockhacker@web.de 
I www.dtmv-online.de

Deutscher Wasserski- und 
Wakeboard-Verband e.V.
Geschäftsstelle
Otto-Fleck-Schneise 12
60528 Frankfurt/Main 
T 069 67724332
F 069 67724339
E sportdirektion@dwwv.de 
I www.dwwv.de

Binnenschifffahrts-Verlag
Springer Fachmedien 
München GmbH 
Aschauer Straße 30
81549 München 
T 089 203043-1600
F 089 203043-2100
E vertriebsservice@springernature.de
I www.binnenschifffahrts-verlag.de

Bundesanzeiger-Verlag GmbH 
Amsterdamer Straße 192
50735 Köln
T 0221 97668-0
F 0221 97668–278
E service@bundesanzeiger.de
I www.bundesanzeiger.de

Reguvis Fachmedien GmbH
Amsterdamer Straße 192
50735 Köln 
T 0221 97668-0
F 0221 97668-255
E vertrieb@reguvis.de
I www.reguvis.de

Vereine, Verbände und Verlage
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AIS Automatisches Schiffsidenti#zierungssystem
ATIS Automatic Transmitter Identi#cation System
BfS Bekanntmachungen für Seefahrer
BinSchStrO Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung
BMDV Bundesministerium für Digitales und Verkehr
BSH Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
BSU Bundesstelle für Seeunfalluntersuchungen
CE-Kennzeichen Kennzeichnung einer Baumusterprüfung nach EU-Vorgaben
DGPS Differential-GPS
DGzRS Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger
DIN Deutsches Institut für Normung
DMYV Deutscher Motoryachtverband e.V.
DonauSchPV Donauschifffahrtspolizeiverordnung
DSC Digital Selective Calling – Digitales Selektivrufsystem
DSV Deutscher Segler-Verband e.V.
ECE Economic Commission for Europe – Wirtschaftskommission der UN für Europa
ELWIS Elektronischer Wasserstraßen-Informationsservice
EN Europäische Norm
FVT Fachstelle der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung für Verkehrstechniken beim  

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Mosel-Saar-Lahn
GMDSS Global Maritime Distress and Safety System – Weltweites Seenot- und Sicherheitsfunksystem
GPS Global Positioning System
GZ Gesetzliche Zeit
HSC High Speed Craft – Hochgeschwindigkeitsfahrzeug
IMO International Maritime Organization – Internationale Seeschifffahrtsorganisation
IALA International Association for Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities –  

Internationaler Verband der Seezeichenverwaltungen
ISB Internationales Signalbuch
ITU Internationale Fernmeldeunion
ISO International Organization for Standardization – Internationale Organisation für Normung
KVR Internationale Regeln von 1972 zur Verhütung von Zusammenstößen auf See  

(Kollisionsverhütungsregeln)
LRC Long Range Certi#cate – Allgemeines Funkbetriebszeugnis
MOB Mensch-über-Bord
MoselSchPV Moselschifffahrtspolizeiverordnung
MRCC Maritime Rescue Coordination Centre – Seenotleitung Bremen
NAVTEX Navigational Information over Telex
NSGBefV Naturschutzgebietsbefahrenverordnung
NfS Nachrichten für Seefahrer
NIF Nautischer Informationsfunk
NWN Nautische Warnnachrichten
RheinSchPV Rheinschifffahrtspolizeiverordnung
SAR-Dienst Such- und Rettungsdienst (Search-and-Rescue)
SeeBG See-Berufsgenossenschaft
SeeSchStrO Seeschifffahrtsstraßen-Ordnung
SOLAS International Convention fort the Safety of Life at Sea – Internationale Vereinbarung zum 

Schutz des menschlichen Lebens auf See
SRC Short Range Certi#cate – Beschränkt gültiges Funkbetriebszeugnis
TSS Traf#c Separation Scheme – Verkehrstrennungsgebiete
UBI UKW-Sprechfunkzeugnis für den Binnenschifffahrtsfunk
WGS World Geodetic System
ZKR Zentralkommission für die Rheinschifffahrt

Abkürzungsverzeichnis
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Seit 2018 bietet Ihnen das BSH, durch ein modernes da-
tenbankgestütztes Produktionsverfahren die Reviere der 
Nord- und Ostsee als Einzelkarten im Format DIN A1 an. 
Diese ermöglichen Ihnen eine unabhängige und individu-
lelle Routenplanung, bei der Sie sich Ihre Kartensammlung, 
ganz nach Bedarf zusammenstellen können. Pro!tieren sie 
von einem klaren Kartenbild und wochenaktuellen Inhal-
ten. Aktualisieren sie Ihre Karten selbst über den Online-
Berichtigungsservice des BSH. Die Veröffentlichung erfolgt 
über die bekannten Vetriebswege. Alle Informationen !n-
den sie im Internet unter www.bsh.de.

Angebot des Bundesamtes für 
 Seeschifffahrt und Hydrographie

Das neue nationale Seekartenwerk des BSH
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Die gesamte Produk-
tionspalette des BSH 
#nden Sie hier:





Karte  
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